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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.1988

Norm

EheG §82 Abs1 Z4

Rechtssatz

Entnahme eines Eheteiles zu Lasten seines Kapitalkontos sind als wirtschaftlicher Vorgri2 auf Gewinnanteile künftiger

Geschäftsperioden für die nacheheliche Aufteilung wie eine Darlehensaufnahme zu behandeln; Entnahmen, die

wirtschaftlich der Auszahlung eines bereits fälligen Gewinnanteiles entsprechen, dagegen nicht. Die Behauptungslast

und Beweislast dafür, daß die Entnahme Vorgriffe auf künftige Gewinnanteile waren, trägt der Entnehmer.
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